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Martyrer einer unEgQularen Sache,
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Genfer Brief.

Ein Lichtstrahl in eine tiefe Dunkelheit: In Genf, der
Stitte des Friedeng und der Volkerversdhnung ist dieser
Tage ein Urteil gefdllt worden, ein Urtell,dag in gelner
Art in der Schwelz einzig dasteht.Ein Urteil als Radikal-
Iittel gegen die erschreckend zunehmende médnnliche Pro =
gtitution.Bringt Genf auch einer Menschenklasse Versthnung,
Vergtidndnis und Gerechtigkeit,welche durch ein uraltes
Vorurteil ungerecht in Schande getrieben wurde?

Dag “Freundschafts-Banner" hat bereits in No.15 aufklidr-
end iliber den Wert des Genfer Urteils berichtet,nur muss
noch erwihnt werden,dass die Mitteilung der "Genfer Nach -
richten"“weder sachlich ist,noch den eigentlichen Tatsach-
en entspricht.Die Affédre der Promenade des Bastlons ist
~tir die Leger des "Freundschaftsbannertund die Mitglieder
‘es Bxcentric-Club ven besonderer Bedsutung und ver langt
"aghelb auwsfihriichere Darstelilung der Angeliegenhelb.

it geraumer Zelt kann hier beorachtet werden,dass
e whnnlicne Progtitution gewaltige, ja erschreckende



Formen angenommen hat.Es mag seln,dass Krigis und Not
viel dazu beitragen,aber auch oft steht fest,dass dar-
unter eine Uberwiegende Zahl jvon arbeitsscheuem Gesin-
del zu finden ist,die berufsliissig dibses "Handwerk"
betreiben,woriiber der erwdhnte Prozess ein nur zu
deutliches Bild ergilbt.

Die Stadtanlage Promenade des Bastions wurde seit
mehr als Jahresfrist von einer Bande von drei arbeitg-
scheuen Burschen unsicher gemachte.Diegse Tagedlebe rem-
pelten des Abends am Place Neuve oder in der angren-
zenden Promenade des Bastions die Vorllbergehenden an,
von welchen sie glaubten,dass sie "anormal™ waren und
begannen mit dengselben ein Gespréch.Da kam dann Nangoz
dazwischen,spilelte den Entriisteten und liess sich frei-
willig oder zwangswelsgse Geld gebens.Auf diese unverschim-
te Art versgchaffte er sich im ganzen 800 bis 900 Franken
von denen er einen Teil an seine Spiessgesellen vertelil-
te. Perner hat er unter anderem gewisse der gestohlenen
Gegengténde zu ldcherlichen Preigen verschleudert.

Ein schwedischer Graf Germaudt de Jossac,der im Friih-
jahr zu einem Aufenthalt in Genf war,unternahm eines
Abends im April einen Spazlergang in der Promenade des
Bastions.Das Schicksal wollte es,dass er dieser Bande
auf die gewohnte Weise in die Hdnde fiel.Er wurde wvon
Nangoz durch einen sogenannten amerikanischen Schlag
zu Fall gebracht,worauf das Opfer ausgeraubt wurde.
Durch die Hilferufe des Grafen eillten Passanten herbei
und trieben die Riuber zur Flucht,die noch damit be =~
schaftigt waren,die Brieftasche mit 3000 Franken zu
entwenden,was ihnen nicht mehr gelang.Ein goldenes
Etul und ein Portemonalilx fielen in ihre Hdnde.Passant-
en benachrichtigten die Polizei,welche den Grafen in
bedenklichem Zustande mit blutiiberstromtem Gesicht in
die Policlinic brachten.Die Klage blieb nicht aus und
Dank der vom Grafen gemachten Angaben,komnten die Td -
ter bald verhaftet werden.Der Vorfall hatte grosses
Aufsehen erregt und noch mehr die Prozessverhandlung-
en.Der Graf,der durch den Kreuger-Krach vollsténdig
Vermbgenslos geworden ist,konnte an den Verhandlung -
en nicht erscheinen.Die Angeklagten besagsen eine gu-
te Vertelidigung und besonders Dicker,der bekannte
Sozialigten-Advokat,versuchte den Kldger in Anklage-
zugtand zu vergetzen.Der Gerlchtshof war jedoch ander-
er Meinung. “



	Märtyrer einer unpopulären Sache

